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Detailberatung 2. Lesung 
 
Kapitel I 
 
1 Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Grundsätze 
Art. 1 – Art. 4   werden stillschweigend genehmigt 
 
1.2 Zuständigkeiten und Aufgaben 
Art. 5 und Art. 6   werden stillschweigend genehmigt 
 
1.3 Begriffe 
Art. 7   wird stillschweigend genehmigt 
 
1.4 Erbringung von sozialen Leistungsangeboten 
1.4.1 Allgemeines 
Art. 8 − Art. 14   werden stillschweigend genehmigt 
 
1.4.2 Bereitstellung 
Art. 15 und Art. 16   werden stillschweigend genehmigt 
 
1.4.3 Leistungsverträge 
Art. 17 und Art. 18    werden stillschweigend genehmigt 
 
1.4.4 Investitionsbeiträge, Bürgschaften und Darlehen 
Art. 19 – Art. 21   werden stillschweigend genehmigt 
 
1.5 Zusammenarbeit 
Art. 22 – Art. 24   werden stillschweigend genehmigt 
 
2 Leistungsangebote für Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf 
2.1 Leistungsangebote 
Art. 25 − Art. 27   werden stillschweigend genehmigt 
 
2.2 Finanzierung 
Art. 28 und Art. 29   werden stillschweigend genehmigt 
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3 Leistungsangebote der Gesundheitsförderung und Suchthilfe 
3.1 Leistungsangebote 
Art. 30 − Art. 33   werden stillschweigend genehmigt 
 
3.2 Finanzierung 
Art. 34 − Art. 36   werden stillschweigend genehmigt 
 
4 Leistungsangebote der Familien-, Kinder- und Jugendförderung 
4.1 Leistungsangebote 
Art. 37 und Art. 38   werden stillschweigend genehmigt 
 
4.2 Frühe Förderung 
Art. 39 – Art. 42   werden stillschweigend genehmigt 
 
4.3 Familienergänzende Kinderbetreuung 
4.3.1 Grundsätze 
Art. 43 und Art. 44   werden stillschweigend genehmigt 
 
4.3.2 Gemeinden 
Art. 45 Abs. 1 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi 
Schönenberger) auf Streichung gegenübergestellt 
Abstimmung 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi Schönenberger) 
vorgezogen 
Ja:  96 
Nein:  55 
Enthalten:  2 
 
Art. 45 Abs. 2 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi 
Schönenberger) gegenübergestellt 
Abstimmung 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi Schönenberger) 
vorgezogen 
Ja:  93 
Nein:  55 
Enthalten:  1 
 
Obsiegender Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat 
Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme  
Ja:  138 
Nein:  17 
Enthalten:  1 
 
Art. 46 Abs. 1 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi 
Schönenberger) gegenübergestellt 
Abstimmung 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi Schönenberger) 
vorgezogen 
Ja:  100 
Nein:  52 
Enthalten:  3 
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Obsiegender Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat 
Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme  
Ja:  123 
Nein:  30 
Enthalten:  3 
 
Art. 46 Abs. 2 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi 
Schönenberger) auf Streichung gegenübergestellt 
Abstimmung 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO-PSA (Gabi Schönenberger) 
vorgezogen 
Ja:  104 
Nein:  49 
Enthalten:  2 
 
4.3.3 Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 
Art. 47 und Art. 48   werden stillschweigend genehmigt 
 
4.3.4 Leistungserbringer 
Art. 49 – Art. 53   werden stillschweigend genehmigt 
 
4.3.5 Verfahren und Datenschutz 
Art. 54 – Art. 57   werden stillschweigend genehmigt 
 
4.4 Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 
Art. 58    wird stillschweigend genehmigt 
 
4.5 Beratungs- und Informationsangebote für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen sowie deren Familien 
Art. 59    wird stillschweigend genehmigt 
 
4.6 Pädagogisch-therapeutische Massnahmen 
Art. 60    wird stillschweigend genehmigt 
 
4.7 Finanzierung 
Art. 61 – Art. 63   werden stillschweigend genehmigt 
 
5 Leistungsangebote der beruflichen und sozialen Integration 
5.1 Leistungsangebote 
Art. 64 – Art. 67   werden stillschweigend genehmigt 
 
5.2 Finanzierung 
Art. 68 – Art. 70   werden stillschweigend genehmigt 
 
6 Weitere soziale Leistungsangebote 
6.1 Leistungsangebote 
Art. 71 – Art. 74   werden stillschweigend genehmigt 
 
6.2 Finanzierung 
Art. 75 und Art. 76   werden stillschweigend genehmigt 
 
7 Besondere Massnahmen und Modellversuche 
Art. 77 – Art. 79   werden stillschweigend genehmigt 
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8 Aus- und Weiterbildung 
8.1 Allgemeines 
Art. 80    wird stillschweigend genehmigt 
 
8.2 Praktische Aus- und Weiterbildung 
Art. 81 – Art. 85    werden stillschweigend genehmigt 
 
8.3 Theoretische Aus- und Weiterbildung 
Art. 86 – Art. 88   werden stillschweigend genehmigt 
 
9 Bewilligung und Aufsicht bei Heimen und Spitex-Organisationen 
9.1 Betriebsbewilligung 
Art. 89 – Art. 92   werden stillschweigend genehmigt 
 
9.2 Einschränkung, Entzug und Erlöschen der Betriebsbewilligung 
Art. 93 und Art. 94   werden stillschweigend genehmigt 
 
9.3 Pflichten der Inhaberinnen und Inhaber einer Betriebsbewilligung 
Art. 95 – Art. 99   werden stillschweigend genehmigt 
 
9.4 Aufsicht 
Art. 100 – Art. 106   werden stillschweigend genehmigt 
 
10 Bewilligung und Aufsicht bei Tagesbetreuung 
Art. 107 – Art. 110   werden stillschweigend genehmigt 
 
11 Datenschutz 
11.1 Datenbearbeitung 
Art. 111 – Art. 113   werden stillschweigend genehmigt 
 
11.2 Datenlieferung 
Art. 114 – Art. 117   werden stillschweigend genehmigt 
 
11.3 Datenveröffentlichung 
Art. 118   wird stillschweigend genehmigt 
 
12 Lastenausgleich 
12.1 Lastenausgleichsberechtigter Aufwand 
Art. 119 und Art. 120   werden stillschweigend genehmigt 
 
12.2 Verfahren 
Art. 121 und Art. 122   werden stillschweigend genehmigt 
 
13 Strafbestimmungen 
Art. 123 − Art. 127   werden stillschweigend genehmigt 
 
14 Rechtspflege 
Art. 128   wird stillschweigend genehmigt 
 
15 Ausgabenbewilligungen 
Art. 129 und Art. 130   werden stillschweigend genehmigt 
 
16 Ausführungsbestimmungen 
Art. 131   wird stillschweigend genehmigt 
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17 Übergangsbestimmungen 
17.1 Rückerstattung 
Art. 132   wird stillschweigend genehmigt 
 
17.2 Kinder und Jugendliche mit besonderem Pflege-, Betreuungs- oder Bildungsbedarf 
Art. 133 – Art. 135   werden stillschweigend genehmigt 
 
17.3 Plätze in Kindertagesstätten mit sozialpädagogischer Ausrichtung für schulpflichtige 
Kinder ab der ersten Klasse 
Art. 136   wird stillschweigend genehmigt 
 
17.4 Bewilligungen 
Art. 137 – Art. 142   werden stillschweigend genehmigt 
 
18 Schlussbestimmungen 
Art. 143 und Art. 144   werden stillschweigend genehmigt 
 
Kapitel II 
1. Änderungen Gesetz über die zentralen Personendatensammlungen (PDSG) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
2. Änderungen Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(EG ZGB) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
3. Änderungen Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
4. Änderungen Gesetz über den Justizvollzug (JVG) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
5. Änderungen Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
6. Änderungen Gesundheitsgesetz (GesG) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
7. Änderungen Spitalversorgungsgesetz (SpVG) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
8. Änderungen Arbeitsmarktgesetz (AMG) 
Werden stillschweigend genehmigt 

 
9. Sozialhilfegesetz (SHG) 
Änderungen Art. 3 und Art. 4:  werden stillschweigend genehmigt 
Aufhebung Art. 8 und Art. 8a – Art. 8c:  wird stillschweigend genehmigt 
Änderungen Art. 9, Art. 14, Art. 15 und Art. 17: werden stillschweigend genehmigt 
Art. 17a (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Aufhebung Art. 18 Abs. 3 Bst. b:  wird stillschweigend genehmigt 
Änderungen Art. 19 und Art. 19b:  werden stillschweigend genehmigt 
Aufhebung Art. 21:   wird stillschweigend genehmigt 
Art. 31a (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Änderungen Art. 32 und Art. 34:  werden stillschweigend genehmigt 
Art. 34a (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
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Art. 40a (neu) Abs. 1 Bst. a und Bst. b:  wird stillschweigend genehmigt 
[Antrag SP-JUSO-PSA (Zybach) auf Streichung wurde vorgängig zurückgezogen] 
 
Änderungen Art. 42:   werden stillschweigend genehmigt 
 
Art. 43 Abs. 1 und Abs. 2:  wird stillschweigend genehmigt 
[Antrag SP-JUSO-PSA (Zybach) auf Streichung wurde vorgängig zurückgezogen] 
 
Änderungen Art. 46 und Art. 46a:  werden stillschweigend genehmigt 
Art. 46a1 (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Änderungen Art. 46c, Art. 50g und Art. 54: werden stillschweigend genehmigt 
Art. 54a (neu) und Art. 54b (neu):  werden stillschweigend genehmigt 
Titel 3.9 Datenschutz:  wird stillschweigend genehmigt 
Art. 57a (neu), Art. 57b (neu), Art. 57c (neu), 
Art. 57d (neu) und Art. 57e (neu):  werden stillschweigend genehmigt 
Titel 3.10 Besondere Massnahmen:  wird stillschweigend genehmigt 
Art. 57f (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Titel 3.11 Datenlieferung und 
Datenveröffentlichung:  wird stillschweigend genehmigt 
Art. 57g (neu), Art. 57h (neu) und Art. 57i (neu): werden stillschweigend genehmigt 
 
Art. 57k (neu) 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SVP (Bichsel) auf Streichung 
gegenübergestellt 
Abstimmung 
Antrag GSoK (Kohler) und Regierungsrat wird dem Antrag SVP (Bichsel) vorgezogen 
Ja:  101 
Nein:  50 
Enthalten:  5 
 
Übrige Änderungen und Aufhebungen zum Sozialhilfegesetz (SHG) 
Werden stillschweigend genehmigt 
 
10. Änderungen Kantonales Geldspielgesetz (KSG) 
Werden stillschweigend genehmigt 
 
11. Änderungen Gesetz über das Prostitutionsgewerbe (PGG) 
Werden stillschweigend genehmigt 
 
Kapitel III 
Keine Aufhebungen 
 
Kapitel IV 
Inkrafttreten 
Wird stillschweigend genehmigt 
 
Titel und Ingress 
Werden stillschweigend genehmigt 
 
 
Schlussabstimmung 
Abstimmung 
Annahme Gesetzesänderung 
Ja:  154 
Nein:  0 
Enthalten:  0 


